% Bundesnetzagentur

Beschlusskammer 9
BK9-24/612

BESCHLUSS

In dem Verwaltungsverfahren nach

§ 29 Abs. 1 EnWGi.V.m. § 56 Abs. 1S. 1 Nr. 2, S. 2und 3 EnNWG i.V.m. Art. 6 Abs. 11 und Art. 7
Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 i.V.m. Art. 41 Abs. 6 lit. a der Richtlinie 2009/73/EG
i.V.m. Art. 28 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460

hinsichtlich der Festlegung der Héhe der Multiplikatoren, der Festlegung eines Abschlags an
Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen sowie an Ein- und Ausspeispunkten von Infrastrukturen,
die zur Beendigung der Isolation von Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Gasfernleitungsnetze
errichtet wurden und der Festlegung der Hohe der Abschlage fir unterbrechbare
Standardkapazitatsprodukte an allen Kopplungspunkten fir das Kalenderjahr 2026 (,MARGIT
2026")

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur fir Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch
den Vorsitzenden Dr. Christian Schiitte,
den Beisitzer

und den Beisitzer

am tt.mm.2025 beschlossen:



1. Die nachfolgenden Festlegungen dieses Beschlusses sind wirksam vom 01.01.2026 bis
zum 31.12.2026.

2. Bei der Umrechnung von Jahres-Standardkapazitatsprodukten in Nicht-Jahres-Standardka-
pazitatsprodukte ist an allen Kopplungspunkten ein Multiplikator anzuwenden. Der Multipli-
kator eines untertagigen Standardkapazitatsprodukts betragt 2,0, der Multiplikator eines Ta-
ges-Standardkapazitatsprodukts betragt 1,4, der Multiplikator eines Monats-Standardkapa-
zitatsprodukts betragt 1,25 und der Multiplikator eines Quartals-Standardkapazitatsprodukts
betragt 1,1.

3. Ein Abschlag an Ein- und Ausspeispunkten von Infrastrukturen, die zur Beendigung der
Isolation von Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Gasfernleitungsnetze errichtet wurden, ist

nicht anzuwenden.

4. Ein Abschlag an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen ist ausschlielich fur Jahres- und

Quartals-Kapazitatsprodukte in Héhe von 40 Prozent anzuwenden.

5. Reservepreise flir Standardkapazitatsprodukte fir unterbrechbare Kapazitdt an
Kopplungspunkten sind zu berechnen, indem die gemal Art. 14, 15 der Verordnung (EU)
Nr. 2017/460 und der Festlegung BK9-23/610 (,REGENT 2026“) berechneten
Reservepreise flr die jeweiligen Standardkapazitatsprodukte fir verbindliche Kapazitat mit
der Differenz zwischen 100 % und der Hoéhe des an dem jeweiligen Kopplungspunkt fur das
jeweilige Standardkapazitatsprodukt gemaf der Anlage | anzuwendenden prozentualen Ex-

ante-Abschlags multipliziert werden.

6. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.

Seite 2 von 25



Griinde

Die Beschlusskammer hat von Amts wegen ein Verfahren zur Festlegung der Hohe der
Multiplikatoren, der Hohe eines etwaigen Abschlags an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen
sowie an Ein- und Ausspeispunkten von Infrastrukturen, die zur Beendigung der Isolation von
Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Gasfernleitungsnetze errichtet wurden, und der Hohe der
Abschlage fir unterbrechbare Standardkapazitatsprodukte an allen Kopplungspunkten

eingeleitet.

Die Einleitung des Verfahrens wurde im Amtsblatt 21/2024 vom 11.10.2023 sowie auf der

Homepage der Bundesnetzagentur bekannt gemacht.

Der deutsch- sowie der englischsprachige Beschlussentwurf wurden am tt.mm.2024 auf der
Homepage der Bundesnetzagentur zur Konsultation veréffentlicht. Dies erfolgte mit dem Hinweis,
dass die Konsultation gemafl Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 bis zum

tt.mm.2025 lauft. Rechtlich verbindlich ist allein die deutschsprachige Fassung.

Die nach § 67 Abs. 1 EnWG grundsatzlich erforderliche individuelle Anhérung der einzelnen
Adressaten wurde analog § 73 Abs. 1a S. 1 EnWG und § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG durch diese

Veroffentlichung sowie die Konsultationen ersetzt.

Gemal Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 zieht die nationale Regulierungsbehdrde
bei ihrer Entscheidung die Stellungnahmen der nationalen Regulierungsbehdrden der direkt mit
dem jeweiligen Mitgliedstaat verbundenen Mitgliedstaaten in Betracht. Mit Schreiben vom
tt.mm.2024 wurden die nationalen Regulierungsbehérden der angrenzenden Mitgliedsstaaten
Uber den Beginn der Konsultation informiert. Am tt.mm.2024 wurden die Konsultationsunterlagen
an die Agentur im Sinne des Art. 1 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 713/2009 (hiernach ,ACER")

Ubermittelt.

Die Bundesnetzagentur hat am 17.10.2024 die Landesregulierungsbehdérden gemal § 55 Abs. 1
S. 2 EnWG uber die Einleitung des Verfahrens benachrichtigt und gemaf § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG
am tt.mm.2024 Gelegenheit zur Stellungnahme zur beabsichtigten Festlegung gegeben. Dem
Bundeskartellamt wurde gemar § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG am tt.mm.2024 ebenfalls Gelegenheit zur

Stellungnahme zu der beabsichtigten Festlegung gegeben.

Dem Landerausschuss wurde gemaly § 60a Abs. 2 S. 1 EnWG am tt.mm.2025 Gelegenheit zur

Stellungnahme gegeben.

Es sind xx Stellungnahmen zum Festlegungsentwurf eingegangen. Diese wurden in der jeweiligen
um etwaige Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf der Homepage der

Bundesnetzagentur verdffentlicht. Im Wesentlichen wurde vorgetragen:
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Mit dieser Festlegung erlasst die Bundesnetzagentur gemafl Art. 41 Abs. 6 a) der Richtlinie
2009/73/EG iV.m. Art 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 eine begrindete
Entscheidung zu allen in Art. 28 Abs. 1 S. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 genannten

Punkten.

Die vorgenommene Entscheidung fallt gemalt § 29 Abs. 1 EnNWG i.V.m. § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 2,
S.2und 3 EnWG i.V.m. Art. 6 Abs. 11 und Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 i.V.m.
Art. 41 Abs. 6 lit. a der Richtlinie 2009/73/EG i.V.m. Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr.
2017/460 in die Zustandigkeit der Bundesnetzagentur. Gemal § 59 Abs. 3 S. 3 EnWG st
grundsatzlich die GroRe Beschlusskammer fur bundesweit einheitliche Festlegungen uber die
Bedingungen und Methoden zur Ermittlung der erhobenen Entgelte zustindig. Sie hat die
Festlegung MARGIT gemal § 59 Abs. 3 S. 4 EnWG am 26.11.2024 auf die Beschlusskammer

Ubertragen.

Die Konsultation und Entscheidung nach Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460
beziehen sich ausweislich Art. 2 Abs. 1 S. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 auf
Kopplungspunkte, also  Grenzibergangs- und Marktgebietsibergangspunkte  der
Fernleitungsnetzbetreiber (Vgl. Art. 3 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/459). Die
Regulierungsbehérde kann gemafl Art. 2 Abs. 1 S. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460
entscheiden, dass die Regelungen des Kapitels Il auch an Ein- und/oder Ausspeisepunkten von
Fernleitungsnetzbetreibern mit Drittlandern anzuwenden ist. Mit Festlegung vom 14.08.2015
(BK7-15/001 — ,KARLA Gas 1.1%) hat die Beschlusskammer 7 der Bundesnetzagentur
beschlossen, dass die Regelungen des Netzkodex Kapazitatszuweisung ab dem 01.11.2015 auch
fur Einspeisepunkte aus Drittlandern sowie flr Ausspeisepunkte in DrittlAnder im Sinne von Art. 2
Abs. 1 S. 2 Netzkodex Kapazitatszuweisung gelten. Daher bezieht sich die Konsultation und
Entscheidung nach Art. 28 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 auch auf diese Punkte.

1. Geltungszeitraum

Die Vorgaben sind gemal der Tenorziffer zu 1. ab dem 01.01.2026 umzusetzen und somit im
Rahmen der Veréffentlichung nach Art. 29 der Verordnung (EU) 2017/460 zu berucksichtigen.
Nach Art. 38 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 gelten die Kapitel Il, Ill und IV der Verordnung ab
dem 31. Mai 2019, wovon auch Art. 13 bis 16 der Verordnung umfasst sind, die zum Kapitel Il|
gehéren und Grundlage dieser Entscheidung sind. Dementsprechend hatten die

Fernleitungsnetzbetreiber die begriindete Entscheidung nach Art. 28 der Verordnung (EU) Nr.
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2017/460 erstmals im Hinblick auf das Entgeltiahr 2020 und somit ab dem 01.01.2020
umzusetzen. Geman Art. 28 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 werden die Konsultationen
ab dem Datum der Entscheidung in jeder Entgeltperiode durchgefihrt. Nach jeder Konsultation
erlasst und veroffentlicht die nationale Regulierungsbehérde im Einklang mit Art. 32 lit. a der
Verordnung (EU) Nr. 2017/460 eine begriindete Entscheidung zu den in Art. 28 Abs. 1 lit. a, b und
c der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 genannten Aspekten. Unter Entgeltperiode ist gemaf Art. 3
S. 2 Nr. 23 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 der Zeitraum zu verstehen, in dem ein
Referenzpreis einer bestimmten Hohe anwendbar ist und der mindestens ein Jahr und héchstens
eine Regulierungsperiode umfasst. Da der Referenzpreis in der bestimmten Hohe jeweils fur ein
Kalenderjahr gilt, handelt es sich beim hier vorliegenden Zeitraum ebenfalls um das Kalenderjahr.
Somit erlasst und verdffentlicht die Beschlusskammer jahrlich eine begriindete Entscheidung zu
den in Art. 28 Abs. 1 lit. a, b und c genannten Aspekten, die jeweils fur ein Kalenderjahr wirksam
ist. Aus diesem Grund endet die Wirksamkeit der vorliegenden Entscheidung mit dem Ende des
Kalenderjahres 2026.

2. Allgemeines

Bei dieser Entscheidung hat die Beschlusskammer berlcksichtigt, dass es sich dabei um einen
Verwaltungsakt handelt, der nach Art. 28 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 eigenstandig neben
anderen nach dieser Verordnung in Vollzug stehenden oder noch zu erlassenden Festlegungen
zu konsultieren und zu erlassen ist. Die Eigenstandigkeit kommt unter anderem darin zum
Ausdruck, dass Entscheidungen nach Art. 26 i.V.m. Art. 27 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460
spatestens alle funf Jahre zu treffen sind, wahrend Entscheidungen nach Art. 28 in jeder

Entgeltperiode erfolgen missen.

3. Hohe der Multiplikatoren

Die Entscheidung gemal Ziffer 1 des Tenors zur Hohe der Multiplikatoren beruht auf § 29 Abs. 1
EnWG i.V.m. § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, S. 2 und 3 EnWG i.V.m. Art. 6 Abs. 11 und Art. 7 Abs. 3 der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 i.V.m. Art. 28 Abs. 1 i.V.m. Art. 13 der Verordnung (EU) Nr.
2017/460.

Gemal Art. 12 Abs. 1 S. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 werden bei Nicht-Jahres-
Standardkapazitatsprodukten die Reservepreise gemaly Kapitel Il der Verordnung (EU) Nr.
2017/460 berechnet. Hinsichtlich der Umrechnung der Entgelte fur Jahres-
Standardkapazitatsprodukte in Entgelte flr unterjahrige Standardkapazitatsprodukte gibt Art. 13
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 Bereiche vor, innerhalb derer die Multiplikatoren liegen

mussen.
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Die von der Bundesnetzagentur festgelegten Multiplikatoren liegen innerhalb der vorgegebenen
Bereiche. Bei Quartals-Standardkapazitatsprodukten sowie bei Monats-
Standardkapazitatsprodukten darf der Multiplikator geman Art. 13 Abs. 1 lit. a) der Verordnung
(EU) Nr. 2017/460 den Wert 1 nicht unter- und den Wert 1,5 nicht tGberschreiten. Der festgelegte
Multiplikator fur Quartals-Standardkapazitatsprodukte in Héhe von 1,1 sowie der festgelegte
Multiplikator fir Monats-Standardkapazitatsprodukte in Hohe von 1,25 liegen innerhalb dieses
Bereichs. Gemal Art. 13 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 darf der Multiplikator fur
Tages-Standardkapazitatsprodukte sowie fir untertagige Standardkapazitatsprodukte den Wert 1
grundsatzlich nicht unterschreiten und den Wert 3 grundsatzlich nicht dberschreiten. Dies ist bei
den gewahlten Multiplikatoren in Hohe von 1,4 fir Tages-Standardkapazitatsprodukte sowie in

Hohe von 2,0 fir untertagige Standardkapazitatsprodukte der Fall.

Bei einer (vertraglichen) Anderung von bereits gebuchten Kapazititen oder bei einem
Kapazitatsentzug bleibt der ehemals ermittelte Multiplikator unverandert bestehen, und zwar auch
dann, wenn das urspringliche Standardkapazitatsprodukt nach der Anderung oder der
Entziehung in eine andere Kategorie fallen wirde, wenn also beispielsweise aus einem
ehemaligen Jahreskapazitatsprodukt ein Quartals- oder Monatskapazitatsprodukt wirde. Es
findet insoweit keine Nachberechnung statt; die Anwendung des Multiplikators bestimmt sich
danach, welches Produkt bei Vertragsschluss gebucht wurde. Diese Vorgabe gilt fir samtliche
Konstellationen, bei denen sich das urspriingliche Kapazitatsprodukt andert; insbesondere durch
die Rickgabe von Kapazitaten, die erneute Primarvermarktung (durch Fernleitungsnetzbetreiber)
eines Teils des Kapazitatsrechts, die Umwandlung und die (teilweise) Klindigung von Kapazitaten.
Fur das Kapazitatsprodukt, welches nach der Rilckgabe, der Kindigung oder dem
Kapazitatsentzug neu angeboten bzw. gebucht wird, das ,Neuprodukt®, ist demgegeniber ein
Multiplikator entsprechend der Laufzeit dieses Neuprodukts anzuwenden. Auch insoweit gilt, dass
sich die Anwendung des Multiplikators danach richtet, welches Produkt bei Vertragsschluss
gebucht wird. Die Vorgaben bei Anderungen oder bei Kapazititsentzug gelten ebenfalls fiir

Neuprodukte.

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Sekundarvermarktung, also in Form der
Nutzungstberlassung oder Nutzungstbertragung durch Transportkunden auf Dritte, von den
Regelungen des vorangegangenen Absatzes nicht erfasst wird und auch Kkein
Regelungsgegenstand dieser Festlegung ist. Nach Auffassung der Beschlusskammer wird der
Multiplikator bei Sekundarvermarktung (Nutzungsuberlassung bzw. Nutzungsibertragung) auf
Basis des urspringlichen Buchungsprodukts weiterhin angewendet. Wird anstatt von
Sekundarvermarktung allerdings  eine Ruckgabe  von Kapazitaten an den
Fernleitungsnetzbetreiber durchgefiihrt, so gelten wiederum die Ausfuhrungen der vorigen

Randnummer.
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Bei ihrer Entscheidung bezliglich der Hohe der Multiplikatoren hat die Beschlusskammer geman
Art. 28 Abs. 3 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 insbesondere die folgenden Aspekte
bertcksichtigt:

Die gewahlten Multiplikatoren dienen der Ausgewogenheit zwischen der Foérderung des
kurzfristigen Gashandels und dem Setzen langfristiger Signale fur effiziente Investitionen in das
Fernleitungsnetz. Bereits mit Festlegung vom 24.03.2015 (Az. BK9-14/608, im Folgenden:
BEATE) hat die Beschlusskammer mit Wirkung ab dem 01.01.2016 Multiplikatoren an allen Ein-
und Ausspeisepunkten eingefiihrt, an denen Kapazitatsentgelte ausgewiesen werden. Diese
wurden fir die Kopplungspunkte erstmals fir das Kalenderjahr 2020 auf Grundlage der
Verordnung (EU) Nr. 2017/460 festgelegt. Die mit diesem Beschluss festgelegten Multiplikatoren
fur Tages-, Monats- und Quartalsprodukte entsprechen der H6he nach den fir die Jahre 2016 bis
2025 festgelegten Multiplikatoren; der Multiplikator fur untertagige Standardkapazitatsprodukte in
Hohe von 2,0 wurde erstmals mit dem Beschluss BK9-18/612 (,MARGIT") fur das Jahr 2020
festgelegt und entspricht seitdem der genannten Héhe von 2,0. Es hat sich seit Einfihrung der
Multiplikatoren im Jahr 2016 gezeigt, dass diese die Liquiditat im Kurzfristhandel nicht gefahrden,
denn Tagesbuchungen wurden in der Folge weder in nennenswertem Umfang durch langfristige
Buchungen substituiert noch schlicht nicht mehr vorgenommen. Die Einflihrung von
Multiplikatoren hat insofern in der Vergangenheit nicht zu einer Verringerung von
Handelsaktivitaten gefiihrt. Es sind keine Einflisse ersichtlich, dass sich dies zukilinftig andern
koénnte. Gleichzeitig fihren die Multiplikatoren zu einer moderaten Preissteigerung gegenuber
dem Referenzpreis, so dass Signale, an welcher Stelle des Netzes bspw. aufgrund von

Engpassen sachgerechterweise investiert werden sollte, nicht verzerrt werden.

Die Einfuhrung der gewahlten Multiplikatoren hat Uberdies keinen Einfluss darauf, inwieweit die
Erlése aus Fernleitungsdienstleistungen durch die Referenz- bzw. Reservepreise gedeckt
werden. Insbesondere hat die Beschlusskammer mit der Festlegung ,REGENT 2026“ (BK9-
23/610) Anpassungen nach Art. 6 Abs. 4 lit. c der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 an allen Ein-
und Ausspeisepunkten der Fernleitungsnetzbetreiber festgelegt mit dem Ziel, die Erlése aus

Fernleitungsdienstleistungen tatsachlich vereinnahmen zu kénnen.

Die festgelegten Multiplikatoren erhdéhen die Verursachungsgerechtigkeit der Reservepreise, da
sie eine laufzeitbedingte Quersubventionierung zwischen Kundengruppen reduzieren.
Verursachungsgerechtigkeit bei der Entgeltbildung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die
Hohe der Entgelte fur die Nutzung einer bestimmten Kapazitat die durch die Nutzung und
Bereitstellung dieser Kapazitat verursachten Kosten widerspiegeln missen. Das hat zur Folge,
dass die Hohe der Netzentgelte, die von einer bestimmten Kundengruppe fir
Kapazitatsbuchungen zu entrichten sind, soweit mdglich die von dieser Kundengruppe
verursachten Kosten entsprechend ihres jeweiligen Verursachungsbeitrags reflektieren soll.
Vereinfacht ausgedrickt soll nach dem Prinzip der Verursachungsgerechtigkeit derjenige, der

bestimmte Kosten verursacht hat, diese Kosten in Gestalt der ihm berechneten Netzentgelte
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soweit mdglich auch bezahlen. Diese Kosten sollen nicht durch andere Nutzergruppen
subventioniert werden. Durch die Buchung unterjahriger, zeitlich schwankender
Kapazitatsprodukte verursacht der diese Kapazitaten buchende Netznutzer Leerstandskosten.
Die Mdglichkeit einer unterjahrigen Buchung erlaubt es den Netznutzern strukturell zu buchen.
Sie konnen also fiir unterschiedliche Zeitrdume — eben untertagig oder tages-, monats- oder
quartalsweise — unterschiedliche Kapazitdtsmengen buchen. Bucht ein Netznutzer in einer
beliebigen Stunde oder an bzw. in einem beliebigen Tag, Monat oder Quartal eines Jahres feste
Kapazitaten mit einer bestimmten Menge ,x“, wird der Netzbetreiber in der Regel schon insoweit
mindestens diese Menge an Kapazitaten (ganzjahrig) bereithalten. Dies gilt auch dann, wenn der
Netzkunde an den Ubrigen Tagen des Jahres nur Kapazitaten in geringerer Menge als ,x“ bucht.
Dabei bucht innerhalb eines Jahres flr ein Quartal, einen Monat, einen einzelnen Tag oder auch
untertagig nicht nur ein Netzkunde Kapazitaten mit der Menge ,x", sondern innerhalb des Jahres
zahlreiche verschiedene Netzkunden unterjahrige Kapazitaten mit einer bestimmten Menge. Der
Netzbetreiber halt insoweit Kapazitaten fur sdmtliche unterjahrigen Buchungen aller entsprechend
buchenden Netznutzer vor. Durch diese Vorhaltung von Kapazitaten fir Netznutzer, die
unterjahrig buchen, entstehen dem Netzbetreiber Leerstandskosten. Diese Kosten sollen dem
Prinzip der Verursachungsgerechtigkeit folgend auch von den fiir die Vorhaltung verantwortlichen

Netznutzern getragen werden.

Durch die festgelegten Multiplikatoren wird sichergestellt, dass Leerstandskosten des Gasnetzes
weitgehend verursachungsgerecht aufgeteilt werden. Denn diejenigen Netznutzer, die durch ihre
unterjahrigen Buchungen den Netzbetreiber zur Vorhaltung bestimmter Kapazitaten veranlassen,
partizipieren durch das mittels Multiplikator erhdhte Netzentgelt auch an der Deckung der durch
die Vorhaltung entstehenden Kosten. Es soll aus Sicht der Beschlusskammer verhindert werden,
dass die Summe der Entgelte fir unterjahrige Kapazitdten dem Entgelt fir die Jahreskapazitat
entspricht. Dies fiihrte namlich dazu, dass Leerstandskosten des Netzes von allen Netznutzern
getragen werden, vor allem auch von derjenigen Nutzergruppe, die diese Kosten aufgrund von

Langfristbuchungen gerade nicht verursacht hat.

Die Vorgabe der unterschiedlichen Multiplikatorwerte ist sachgerecht, weil so innerhalb der
unterjdhrigen Kapazitatsprodukte eine Binnendifferenzierung erfolgt, durch welche die
unterschiedlichen Auswirkungen, die die einzelnen Produkte jeweils auf die Leerstandskosten
haben, angemessen widergespiegelt werden. Die insoweit zum Ausdruck kommende Rangfolge
~Multiplikator fir das untertdgige Kapazitatsprodukt ist héher als der Multiplikator fur das
Tageskapazitatsprodukt als der Multiplikator fir das Monatskapazitatsprodukt als der Multiplikator
fur das Quartalskapazitatsprodukt® ist damit zu begrinden, dass die Effekte auf die
Leerstandskosten mit sinkender Buchungsdauer steigen. Je langer die Zeitrdume sind, in denen
keine Kapazitaten gebucht werden, desto starker steigen gemessen an einem Jahreszeitraum die
Leerstandskapazitaten. Insoweit steigen die Leerstandskosten in Abhangigkeit von der

Buchungsdauer. Netznutzer kdnnen Kapazitaten starker strukturell buchen, wenn sie insgesamt
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kirzere Zeitrdume buchen. Buchen sie letztlich nur noch an wenigen Tagen ganz gezielt,
verursachen sie zwangslaufig an mehr Tagen des Jahres Leerstandskosten. Dies ist bei der
Festsetzung der Multiplikatoren angemessen zu bertlicksichtigen, so dass der Multiplikator — der
in der Anordnung zu Ziffer 2 vorgegebenen Rangfolge entsprechend — umso hdher ausfallen

muss, je kurzer die Kapazitatsbuchungen ausfallen.

Durch die gewahlten Multiplikatoren wird sichergestellt, dass der Unterschied zwischen den
einzelnen Verursachungsbeitrdgen hinreichend zum Ausdruck kommt. Dies gilt insbesondere
auch fur den Multiplikator fur untertagige Kapazitatsprodukte in Héhe von 2,0. Es ist insofern fir
die Beschlusskammer angezeigt, einen héheren Multiplikator als flir Tageskapazitatsprodukte
festzulegen, weil nach den dargestellten Grundsatzen die Leerstandskosten bei der Méglichkeit
zur Buchung einer untertdgigen Kapazitat weiter steigen, némlich in den Tageszeitraum hinein.
Mit dem festgelegten Multiplikator in Hohe von 2,0 tragt die Beschlusskammer der Tatsache
Rechnung, dass untertagige Kapazitatsprodukte nicht oftmals eine Laufzeit von einem ganzen
Tag oder — da sie stets fiir den Rest des Gastages gebucht werden — Laufzeiten nahe an einem
ganzen Tag aufweisen und der festgelegte Multiplikator demnach auch einen deutlichen Abstand
zum Tagesmultiplikator aufzuweisen hat. Durch den festgelegten Multiplikator in H6he von 2,0
wird der Sachverhalt aus Sicht der Beschlusskammer angemessen reflektiert. Ebenfalls ist eine
hinreichende Differenzierung gegenliber einem Tagesmultiplikator geboten, da das fir
untertagige Kapazitatsprodukte zu zahlende Netzentgelt nach Art. 14 lit. b der Verordnung (EU)
Nr. 2017/460 nur anteilig, also nur im Umfang der noch verbleibenden gebuchten Stunden,

ermittelt wird und insofern nur einem anteiligen Tagesentgelt entspricht.

Die Beschlusskammer ist nicht der Auffassung, dass der untertagige Multiplikator in Héhe von 2,0
vor dem Hintergrund der in den vorhergehenden Absatzen dargelegten Zielsetzungen zu hoch ist.
Dass ein Multiplikator, je héher er ist, c. p. grundsatzlich zu weniger grenziberschreitenden
Handelsgeschéaften fuhrt und die insofern nicht durchgefihrten Handelsgeschéafte auch keinen
Beitrag zur Verringerung von Leerstandskosten leisten kénnen, entspricht dem intendierten
Wirkungszusammenhang von Multiplikatoren. Dieser Wirkungszusammenhang gilt fir jede
beliebige HOhe eines Multiplikators, denn bei gegebenem Commodity-Preis wird ein
Handelsgeschaft umso attraktiver, je niedriger ein Multiplikator ist. Insofern kann die intendierte
Wirkungsweise von Multiplikatoren nicht als Begrindung angesehen werden, um den
untertdgigen Multiplikator abzusenken. Des Weiteren ist nicht ausgeschlossen, dass ein
verringerter untertagiger Multiplikator eine Erhéhung des Commodity-Preises im Quellenmarkt
nach sich ziehen kann und die Verringerung eines Multiplikators durch derartige

Marktanpassungen letztlich leerliefe.

Zudem darf aus Sicht der Beschlusskammer der primare Preiseffekt einer Absenkung eines
Multiplikators nicht unbericksichtigt bleiben, denn die Absenkung bedeutet fir Handelsgeschéfte,
die auch beim geltenden untertagigen Multiplikator durchgefihrt werden (also bei gegebenem

Handelsvolumen), dass sich der Beitrag zur Verringerung von Leerstandskosten insoweit
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(zunachst) reduziert. Ob das Preissignal die Nachfrage derart anregt, dass letztlich ein insgesamt
héherer Beitrag zur Deckung von Leerstandskosten generiert werden kann, kann hingegen im

Vorfeld nicht antizipiert werden.

Soweit wie bereits in friheren Verfahren Forderungen nach validen Analysen des untertagigen
Multiplikators vorgebracht werden, ist festzuhalten, dass ACER aufgrund der Vorgaben aus Art.
13 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 Ende 2020 eine europaweite Branchenumfrage' zu
Tages- und untertdgigen Multiplikatoren durchgefihrt hat. Diese Umfrage und die darauf
aufbauende Analyse haben nicht dazu geflhrt, dass die zum 01.04.2023 vorgesehene
Empfehlung zur Absenkung dieser Multiplikatoren auf maximal 1,5 ausgesprochen wurde. Die
letztlich von ACER ausgesprochene Empfehlung vom 19.06.20212 sieht vielmehr einen erhohten
Begrindungsbedarf fir Tages- und untertdgige Multiplikatoren erst dann vor, wenn diese den

Wert von 1 unterschreiten oder den Wert von 3 Uberschreiten.

Die Bandbreite der untertdgigen Multiplikatoren in anderen EU-Mitgliedstaaten bewegte sich
beispielsweise im Gaswirtschaftsjahr 2020/2021 zwischen 1,2 und 5,08. Auch dieser Vergleich

zeigt, dass der fir Deutschland gewahlte untertagige Multiplikator von 2,0 moderat ist.

Die Beschlusskammer geht nicht davon aus, dass durch die Multiplikatoren physische oder
vertragliche Engpasse erweitert werden oder entstehen. Auch aus dem Buchungsverhalten sind
keine Anzeichen dafir ableitbar, dass Multiplikatoren Auswirkungen auf Engpasse bei der
Langfristvermarktung héatten. Im Ubrigen stellt dariiber hinaus die Reservierungsquote sicher,
dass unterjahrige Quartalskapazitaten in einem ausreichenden Umfang angeboten werden.
Hinsichtlich des Angebots an Tageskapazitaten wirken sich zudem die Regelungen der
Renominierungsbeschrankung positiv aus, so dass auch hier kein grundsatzlicher Mangel an

Kapazitaten ersichtlich ist.

Die gewahlten Multiplikatoren haben keine unzuldssigen Auswirkungen auf grenziberschreitende
Gasflusse. Insbesondere liegt keine diskriminierende, weil Uberhohte Beteiligung der
entsprechenden Netznutzer, die auf grenziberschreitende Gasflisse angewiesen sind (also
insbesondere Netznutzer, die systemibergreifende Buchungen durchfilhren) an den adressierten
Leerstandskosten vor. Mit der Festlegung BK9-18/608 hinsichtlich Vorgaben zur Umrechnung von
Jahresleistungspreisen in Leistungspreise flr unterjahrige Kapazitatsrechte sowie Vorgaben zur
sachgerechten Ermittlung der Netzentgelte nach § 15 Abs. 2 bis 7 GasNEV (,BEATE 2.0) wurden
identische Multiplikatoren fiir entsprechende unterjahrige Kapazitatsprodukte an anderen Punkten
als Kopplungspunkten eingeflihrt. Die Verordnung (EU) 2017/460 legt an mehreren Stellen, so in
Art. 5 bei der Bewertung der Kostenzuweisung, in Art. 7 lit. ¢ und e bei der Bewertung der

Referenzpreismethode und auch in Art. 28 Abs. 3 lit a Ziffer v bei der Bewertung von

" https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2020 G_19 .aspx
2 https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2001-
2021%200n%20Multipliers.pdf

Seite 10 von 25


https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2001
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2020_G_19_.aspx

33

34

Multiplikatoren einen Fokus auf die Vermeidung einer etwaigen differenzierten (und damit
potenziell diskriminierenden) Behandlung der systemibergreifenden und systeminternen
Netznutzung. Eine solche differenzierte Vorgabe in Bezug auf Multiplikatoren erfolgt indes nicht,
so dass bereits im Ansatz keine unzulassigen Auswirkungen auf grenziberschreitende Gasflisse
ersichtlich sind. Die Beschlusskammer erachtet es aus Griinden der Verursachungsgerechtigkeit
und Diskriminierungsfreiheit auch nicht als angemessen, fiir grenziiberschreitende Gasflisse

geringere Multiplikatoren anzusetzen.

4. Berechnung der Reservepreise bei Nicht-Jahres-Standardkapazitdtsprodukten fir

verbindliche Kapazitat

Die Beschlusskammer hat nicht von der Méglichkeit Gebrauch gemacht, die Hohe von saisonalen
Faktoren gemal Art. 28 Abs. 1 lit. b. festzulegen. Daher kommen saisonale Faktoren bei der
Berechnung der Reservepreise bei Nicht-Jahres-Standardkapazitatsprodukten fir verbindliche

Kapazitat nicht zur Anwendung.

Gemal Art 14 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 ergibt sich damit folgende Berechnung der

Reservepreise bei Nicht-Jahres-Standardkapazitatsprodukten flr verbindliche Kapazitat:

- FUr Quartals-Standardkapazitatsprodukte, Monats-Standardkapazitatsprodukte und Tages-

Standardkapazitatsprodukte wird die folgende Formel angewandt:
Pst = (M x T/365) x D

Dabei gilt:

Ps: ist der Reservepreis fur das jeweilige Standardkapazitatsprodukt;

M ist der Wert des Multiplikators flr das jeweilige Standardkapazitatsprodukt (Quartals-
Standardkapazitatsprodukte: 1,1; Monats-Standardkapazitatsprodukte: 1,25, Tages-
Standardkapazitatsprodukt:1,4)

T ist der Referenzpreis;
D ist die in Gastagen angegebene Laufzeit des jeweiligen Standardkapazitatsprodukts.
Bei Schaltjahren wird die Zahl 365 in der Formel durch die Zahl 366 ersetzt.
- Fur untertagige Standardkapazitatsprodukte wird die folgende Formel angewandt:
Ps=(MxT/8760) x H
Dabei gilt:
Ps: ist der Reservepreis flr das untertagige Standardkapazitatsprodukt;
M ist der Wert des jeweiligen Multiplikators, also 2,0;

T ist der Referenzpreis;
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H ist die in Stunden angegebene Laufzeit des untertdgigen Standardkapazitatsprodukts.
Bei Schaltjahren wird die Zahl 8.760 in der Formel durch die Zahl 8.784 ersetzt.

Dementsprechend hat ein Netzkunde bei der Buchung eines untertdgigen
Standardkapazitatsprodukts lediglich die fir den Rest des Gastages gebuchten Stunden

inklusive des Multiplikators zu zahlen.

5. Abschlage gemal Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460

An Ein- und Ausspeispunkten von Infrastrukturen, die zur Beendigung der Isolation von
Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Gasfernleitungsnetze errichtet wurden, kann geman Art. 9 Abs. 2
der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 im Interesse einer hdheren Versorgungssicherheit ein

Abschlag auf die jeweiligen kapazitatsbasierten Fernleitungsentgelte angewandt werden.

Fur die Festlegung derartiger Abschlage besteht jedoch derzeit kein Anlass. In Deutschland
existieren zurzeit keine Infrastrukturen, die zur Beendigung der Isolation von Mitgliedstaaten
hinsichtlich ihrer Gasfernleitungsnetze errichtet wurden. Nach dem Kenntnisstand der
Beschlusskammer ist auch nicht mit einer Inbetriebnahme solcher Infrastrukturen in dem von
dieser Festlegung betroffenem Jahr 2026 zu rechnen. Auch vor dem Hintergrund, dass die
Konsultation nach Art. 28 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 jahrlich stattfindet, bedarf es
daher einer weiteren Erdrterung der Vor- und Nachteile einer Einflihrung entsprechender

Abschlage jedenfalls im Rahmen dieser Festlegung nicht.

Ebenso kann gemal Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 an Einspeisepunkten aus
LNG-Anlagen im Interesse einer héheren Versorgungssicherheit ein Abschlag auf die jeweiligen

kapazitatsbasierten Fernleitungsentgelte angewandt werden.

Im Jahr 2023 sind an den Standorten Brunsbittel, Lubmin und Wilhelmshaven erste LNG-
Terminal in Deutschland in Betrieb gegangen. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass durch
diese und weitere geplante LNG-Regasifizierungs-Terminals zuséatzliche Quellen angeschlossen
werden und somit die Diversitat der bestehenden Erdgasquellen in Deutschland erhdht wird. Eine
erhdhte Diversitdt der Energiequellen geht grundsatzlich mit einer Erhéhung der
Versorgungssicherheit einher. Nach dem  Wortlaut des Art. 9 Abs. 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 2017/460 kommt es hierbei auch nicht auf eine tatsachliche bzw. unmittelbare
Erhéhung der Versorgungssicherheit an. Vielmehr muss der Abschlag lediglich ,im Interesse einer

héheren Versorgungssicherheit festgelegt bzw. angewandt werden.

Die Versorgungssicherheit wird grundsatzlich erhoht, wenn die Anzahl der Einspeisepunkte erhoht
oder die Diversitat des Erdgasbezuges in Gestalt neuer Gaslieferanten oder auch neuer

Bezugstechnik gesteigert wird. Die Einbindung neuer LNG-Regasifizierungs-Terminals in das
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bestehende Erdgasnetz fuhrt damit nach diesen Malstdben zur Erhéhung der

Versorgungssicherheit.

Dies bestatigt beispielsweise auch die im Verfahren BK9-23/612 eingebrachte Stellungnahme der
Deutschen Terminal GmbH, wonach bei Inbetriebnahme aller deutschen FSRU-LNG-Terminals
der weggefallene Pipelinebezug aus russischen Quellen teilweise kompensiert werde. Auch die
zur Ermittlung des Abschlags fur unterbrechbare Kapazitaten erhobenen Daten zeigen, dass sich
die seit April 2022 erhéhten Unterbrechungen auf der Transportroute von Belgien nach Osterreich
im zweiten Gaswirtschaftsjahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine

tendenziell verringern.

Der Anschluss neuer LNG-Regasifizierungs-Terminals verbessert dabei auch die Moglichkeiten
der Speicherbefiillung und somit auch die Einhaltung gesetzlicher Speicherflllstandsvorgaben.
Durch die Einbindung neuer LNG-Regasifizierungs-Terminals wird also die Versorgungssicherheit

dauerhaft, also aktuell und praventiv, erhoht.

Netzentgeltrabatte an Einspeisepunkten aus LNG-Terminals vergunstigen grundsatzlich den
Erdgastransport vom Lieferanten bis zum Kunden bei Betrachtung dieser Transportkette. Sie
erhdhen somit die tatsachliche Auslastung von LNG-Terminals, da sie potenziell die
Entscheidungen von Investoren und Lieferanten beeinflussen kdnnen. Ein im Interesse einer
héheren Versorgungssicherheit gewahrter Netzentgeltrabatt fihrt demnach zu mehr

Auslastungspotenzial von LNG-Terminals und erhéht im Ergebnis die Versorgungssicherheit.

Demgegentiber ist zu beachten, dass die Gewahrung eines Rabatts auch ein Uberwalzen von
Kosten auf andere Buchungspunkte nach sich ziehen kann. Insbesondere bei der Bestimmung

der Rabatthohe sind daher die im Folgenden erorterten Aspekte zu berlcksichtigen.

Bei der Betrachtung der Versorgungssicherheit spielt aus Sicht der Beschlusskammer neben der
Errichtung von LNG-Regasifizierungs-Terminals auch die tatsachliche Auslastung der Terminals
eine entscheidende Rolle. Nur wenn die Terminalanlagen kontinuierlich genutzt werden und
insbesondere in den Wintermonaten hoch ausgelastet sind, erhoéht sich faktisch die
Versorgungssicherheit in Deutschland. Dann kann durch LNG ein wesentlicher Beitrag zu einer
preisglnstigen Energieversorgung geleistet werden. Hingegen steht bei der nur punktuellen
Auslastung von LNG-Terminals nicht das Interesse der generellen Versorgungssicherheit im

Mittelpunkt, sondern hauptsachlich individuelle Unternehmensinteressen an hohen Marktpreisen.

Betrachtet man die aktuell giltigen Transportkosten im mafgeblichen Marktgebiet THE in Hohe
von 0,58 €/ MWh (Jahresbuchung) bzw. 0,81 € MWh (Tagesbuchung) im Verhaltnis zu den
zukunftig erzielbaren Commodity-Preisen in Hohe von 27 bis 36 €/ MWh fur die Kalenderjahre
2025, 2026 bzw. 2027 im Marktgebiet THE, so spielen die tatsachlichen Transportkosten eine
untergeordnete, marginale Rolle. Es ist kaum vorstellbar, dass — gemessen am Commodity-

Preis — der geringe Transportkostenanteil fur das langfristige Buchungsverhalten potenzieller
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Nutzer am LNG-Terminal ausschlaggebend sein soll. Diese Ansicht wurde auch bislang

mehrheitlich vom FNB Gas geteilt.

Bei der Abwagung, ob und in welcher Héhe ein Netzentgeltrabatt an Einspeisepunkten von LNG-
Anlagen festgelegt wird, waren ebenso die Auswirkungen auf die Ubrigen Buchungspunkte im
Fernleitungsnetz zu beachten.. Zu berlcksichtigen ist, dass zusatzliche Kosten durch den Bau
von LNG-Anbindungsleitungen entstehen und diese gemal § 39f GasNZV zu 90% bei den
Fernleitungsnetzbetreibern verbleiben. Sofern man einen Rabatt in Héhe von 100% festlegen
wirde, wirden schon alleine wegen der zusatzlichen Kosten fir die Anschlussleitungen und
keiner Kostentragung durch Buchungen an LNG-Einspeisepunkten alleinig die Ubrigen
Buchungspunkte die Mehrkosten tragen. Darlber hinaus fallen neben den Kosten flr die
Anschlussleitungen auch weitere Kosten fur den notwendigen Netzausbau an, damit die
potenziellen neuen LNG-Mengen auch auf fester (unterbrechungsfreier) Basis von der

Einspeisung zum Letztverbraucher transportiert werden kdnnen.

Im Ubrigen kann die Frage nach den konkreten Auswirkungen eines Rabatts auf die sonstigen
Buchungspunkte auf Grund der vielen Unbekannten in der Rechnung nicht mit hinreichender
Belastbarkeit beantwortet werden. Fir die Bestimmung der REGENT-Briefmarke ist neben der
Summe der erzielbaren Erlose aller Fernleitungsnetzbetreiber die Buchungsprognose der
entscheidende Faktor. Diese Buchungsprognose und damit auch die Hé6he des REGENT-Tarifs
2026 hangt stark von der Einschatzung des kommenden Buchungsvolumens ab. Die
Schwierigkeit der Einschatzung des Buchungsverhaltens besteht nicht nur an den
pipelinegebundenen Bestandsbuchungspunkten, sondern auch an den neuen LNG-
Einspeisepunkten. Insofern geht die Beschlusskammer nicht davon aus, dass ein Rabatt an
Einspeisepunkten von LNG-Anlagen automatisch dazu fihre, dass der Kostenblock allein durch
die verbleibenden Ein- und Ausspeisepunkte zu tragen sei. Schliellich muss auch beachtet
werden, dass auf Grund eines nicht vollstdndigen Rabatts durch langfristige Buchungen bzw.
durch nicht rabattierte kurzfristige Buchungen an Einspeisepunkten von LNG-Anlagen eine

zusatzliche Kostentragung erfolgt.

Sinn und Zweck der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 ist neben der Schaffung von harmonisierten
Erdgasfernleitungsentgeltstrukturen auch die Versorgungssicherheit (Erwagungsgrund Nr. 1).
Damit kann allerdings keine generelle Versorgungssicherheit Uber die gesamte
Wertschopfungskette gemeint sein. Denn dies wirde bedeuten, dass wirtschaftlich nicht
konkurrenzfahige neue LNG-Terminals nur durch die (indirekte) Subventionierung durch einen
anderen —davon entflechtungsrechtlich zu trennenden — Bereich (Erdgastransport) realisiert
werden kdnnen. Dies ist regulatorisch nicht vorgesehen. Sofern es fur die Wirtschaftlichkeit von

LNG-Terminals tatsachlich einer Subventionierung bedarf, ist diese auf andere Weise, z.B. durch
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eine staatliche Foérderung oder Finanzierung aus Steuermitteln zu ermdglichen. Insofern spricht

auch dieses Argument gegen eine Rabatthéhe von 100%.

Die vorgelagerte Wertschopfungskette sieht bei LNG-Terminals anders aus als bei Pipelines.
Beim LNG-Transport sind die Akteure nicht fix auf eine gebaute Route festgelegt, um Erdgas von
A nach B zu transportieren. Es ist jederzeit, auch sehr kurzfristig mdglich, LNG-Schiffe andere
Hafen anlaufen zu lassen. Somit besteht anders als bei herkdmmlichen Pipelinesystemen die
Gefahr, dass auch bei geringen Erdgaseinspeisungen Uber die Pipelinesysteme und somit
steigenden Marktpreisen physisch kein oder wenig LNG in ein Terminal in Deutschland gebracht
wird. Sollte der Weltmarkt fir LNG trotz steigender Preise in Deutschland oder Europa in anderen
Regionen noch attraktiver sein, wird das LNG dorthin gebracht. In der zweiten Jahreshalfte 2021
lag beispielsweise der Marktpreis in Deutschland im Schnitt taglich Gber 90 € und somit um mehr
als das Vierfache hoher als z.B. im Jahr 2019. Ahnliches gilt fir gesamt Nord-West-Europa.
Trotzdem waren die LNG-Terminals in Nord-West-Europa in der zweiten Jahreshalfte 2021 im
Durchschnitt nur zur Halfte physikalisch ausgelastet. Das heiflt, Gber einen Zeitraum von
mehreren Monaten wurde — trotz vierfachem Preisniveau — LNG anstatt nach Europa, in andere
Regionen geliefert. Das zeigt, dass fir die Lieferanten meist kommerzielle Erwagungen die
ausschlaggebende Rolle spielen, wohin die LNG-Lieferungen gebracht werden. Seinerzeit trugen
die LNG-Importe weniger zur Verringerung der Grof3handelspreise in Nord-West-Europa bei als
sie potenziell gekonnt hatten, wobei die Uber mehrere Monate bestehenden, hohen
GroRhandelspreise hier einen Indikator fur die Lage der Versorgungssicherheit gebildet haben.
Insofern ist die Beschlusskammer nicht Uberzeugt, dass die Erweiterung der Rabattierung auf
Kapazitatsprodukte mit kiirzeren Laufzeiten, die Versorgungssicherheit zusatzlich erhéhen wiirde.
Vielmehr dirften sich auf Basis kommerzieller Erwagungen die Mitnahmeeffekte der LNG-
Lieferanten durch eine grundsatzliche Erweiterung der Rabattierung auf alle Kapazitatsprodukte
erhoéhen, indem ggf. sogar weniger langfristigere Kapazitatsprodukte gebucht werden. Die in
Summe dann geringeren Entgelteinnahmen an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen mussten
dann von den verbleibenden, auch den pipelinegebundenen Einspeisepunkten, getragen werden.
Diese weitergehende Rabattierung erscheint der Beschlusskammer bei der Berticksichtigung der

Auswirkungen auf samtliche Buchungspunkte nicht verhaltnismaRig bzw. zielfiihrend.

Fur die Erhéhung der Versorgungssicherheit spielt neben der Existenz von Terminals die
tatsachliche physische Auslastung der Terminals eine entscheidende Rolle. Nach Auffassung der
Beschlusskammer kann ein Rabatt auf die Netzentgelte an LNG-Terminals deren
Benutzungsstunden erhéhen. Kontinuierliche LNG-Lieferungen nach Deutschland wirden sich
zur Uberzeugung der Beschlusskammer hierbei positiv auf das Ziel einer preisgiinstigen
Versorgung Deutschlands mit Erdgas auswirken. Zudem wurden kontinuierliche und hohe LNG-
Einspeisungen ins deutsche Fernleitungsnetz die Versorgungssicherheit, insbesondere in den
Wintermonaten, erhdéhen. Hiermit schafft die Beschlusskammer eine Regelung an

Einspeisepunkten von LNG-Terminals ins Fernleitungsnetz, durch welche Kapazitatsbuchungen
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mit langeren Laufzeiten attraktiver ausgestaltet werden, und somit ein Anreiz besteht,
kontinuierlich LNG nach Deutschland zu transportieren. Dem gegenuber geht die
Beschlusskammer nicht davon aus, dass durch die unterlassene Rabattierung von
Kapazitatsbuchungen mit kirzeren Laufzeiten die kontinuierliche LNG-Einspeisung ins deutsche
Fernleitungsnetz verringert werde. Dies gilt nach Auffassung der Beschlusskammer auch bei der
Buchung von kurzfristig freiwerdenden Terminalkapazitaten durch Dritte, die erst durch die
Nichtnutzung der Primarkapazitatsinhaber auf dem Sekundarmarkt oder aufgrund des Use-it-or-
lose-it-Prinzips (UIOLI) angeboten werden. Die Rabattierung von Kapazitatsbuchungen mit
kirzerer Laufzeit wirde bedeuten, dass der hier festgelegte Rabatt auf Kapazitatsbuchungen mit
langeren Laufzeiten nicht ausreichend Anreize flr eine kontinuierliche LNG-Einspeisung auf Basis
der langfristigen Buchungen darstellen wirde. In diesem hypothetischen Fall ware es aber umso
unwahrscheinlicher, dass aufgrund der (trotz Rabattierung) unterlassenen — weil angeblich
marktpreislich unattraktiven — Einspeisung von LNG durch langfristig buchende Kunden im
Terminal, andere Marktteilnehmer unter den gleichen unattraktiven Marktbedingungen in
nennenswerten Mengen alternative LNG-Mengen/Schiffe zum Terminal bringen und regasifiziert
einspeisen. Davon ist die Beschlusskammer nicht Gberzeugt. Ebenfalls erscheint es u.a. auch auf
Grund der héheren Multiplikatoren unwahrscheinlich, dass auf Basis von fortlaufenden
Kapazitatsbuchungen mit kirzerer Laufzeit gegeniber einer Kapazitdtsbuchung mit Iangerer
Laufzeit —unter sonst gleichen Marktbedingungen — nennenswert zusatzliche LNG-Mengen
kontinuierlich ins deutsche Gasnetz eingespeist wirden. Insofern werden dauerhaft weitere
Quellen nur durch Anreize bei den Kapazitatsbuchungen mit Iangeren Laufzeiten erschlossen und
die Versorgungssicherheit faktisch in Deutschland und auch fir den europaischen Markt
(Deutschland als Transitland) erhdht sowie ein Betrag zur preisglinstigen Energieversorgung

geleistet.

Nach Auffassung der Beschlusskammer werden kleinere Marktteilnehmer durch die
Einschrankung der Rabattierung auf Kapazitdtsbuchungen mit langeren Laufzeiten nicht
benachteiligt. Zum einen sind an LNG-Terminals Vereinbarungen unter den Nutzern des
Terminals zum gegenseitigen Ausleihen von LNG-Mengen zum Zwecke einer gleichmafigeren
Regasifizierung ublich und werden oftmals bereits in den AGB der Terminalbetreiber festgelegt
(z.B. Borrowing and Lending Prinzipien). Daruber hinaus werden langfristige Terminalkapazitaten
nicht nur auf Basis von kurzfristigen Slots vermarktet, sondern es werden auch
Vermarktungskonzepte fur die Buchung ganzjahriger, anteiliger Terminalkapazitaten verfolgt.
Letztere ermdglichen es, dass grof3e wie kleinere Terminalkunden jeweils anteilig Uber das
gesamte Jahr kontinuierlich LNG regasifizieren und ins Netz einspeisen kbnnen. Zum anderen
besteht auch die Mdglichkeit, dass der Terminalbetreiber die netzseitigen Kapazitaten langfristig,
rabattiert bucht und die Kapazitdten seinen Terminalkunden zur Verfliigung stellt. So kénnen

mittels Kapazitatsiiberlassungen bzw. -Gbertragung auch (kleinere) Transportkunden von dem
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Rabatt profitieren. Die Beschlusskammer sieht daher eine Ausweitung der Rabatte auf Produkte

mit kirzeren Laufzeiten als nicht geboten an.

Das oben unter Randnummer 18f. zu den Auswirkungen von Kapazitatsdnderungen auf
Multiplikatoren Ausgefihrte gilt bei der Anderung eines an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen
rabattiert gebuchten Jahres- oder Quartals-Standardkapazitatsprodukts entsprechend. Auch hier
gilt, dass es fur die mogliche Anwendung des Rabatts auf die Sachlage zum Zeitpunkt des
Kapazitatsvertragsschlusses ankommt. Bei einer spateren nachtraglichen (vertraglichen)
Anderung bereits rabattiert gebuchter Kapazitaten (z.B. Kapazitatsiiberlassungen bzw. -
Ubertragungen auf dem Sekundarmarkt, teilweise Kapazitatsrickgabe etc.) entfallt nicht
nachtraglich der Rabatt (weder fur die bereits genutzte Kapazitat, noch fur die Restlaufzeit der
nicht zurickgegebenen Kapazitat). Dieser bleibt unverandert bestehen. Flr etwaige bei den
Fernleitungsnetzbetreibern neu gebuchte Kapazitatsprodukte hat der Netznutzer indes das je
nach Laufzeit rabattierte (Jahres- bzw. Quartalsprodukt) oder nicht rabattierte (Monats-,
Tagesprodukt bzw. untertagige Produkt) Entgelt — ggf. zuziiglich eines Multiplikators oder anderer

Rabatte — zu entrichten.

Aus den oben genannten Grinden legt die Beschlusskammer einen Abschlag auf das
Standardkapazitatsentgelt an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen im Interesse einer hdoheren
Versorgungssicherheit in Hohe von 40 Prozent fest. Dieser Abschlag gilt ausschlieBlich fir

Jahres- und Quartals-Standardkapazitatsprodukte.

Wie bereits in der Festlegung MARGIT 2023 (BK9-21/612) dargelegt, gibt es grundsatzlich viele
theoretisch denkbare Herangehensweisen, die Hohe eines Einspeiserabatts zu bestimmen. Fur
die praktische Anwendung sind hinreichende Daten und Informationen jedoch in der Regel nicht
vorhanden. Auch ist die Herleitung eines Rabatts nicht zwingend anhand einer mathematischen
Formel vorzunehmen. Vielmehr kann sich ein Rabatt auch als Ergebnis einer
Abwagungsentscheidung einstellen. Bei dieser behalt die Beschlusskammer — soweit mdglich —
die Auswirkungen auf das gesamte Tarifsystem und insbesondere den Import Uber Pipelinerouten
im Blick.

Die punktuelle Vergangenheitsbetrachtung ist nicht — wie bereits in der Festlegung MARGIT 2023
(BK9-21/612) ausgefuhrt wurde — mit einem Mechanismus gleichzusetzen, der eine dynamische
Anpassung des Rabatts zur Folge hatte. Der urspringlich verwendete Mechanismus sollte nicht

dauerhaft festgeschrieben werden.

Vielmehr gilt es in Deutschland im Hinblick auf den nationalen Verbrauch und den erheblichen
Transit von Erdgas zu beachten, dass die fir die Versorgungssicherheit essentiellen Pipeline-
Einspeisungen aus anderen verlasslichen Quellen nicht uber Gebuhr durch den hier gewahrten

Rabatt belastet werden.

Aus Sicht der Beschlusskammer ist die Gefahr einer Marktverzerrung durch eine Substitution

anderer verlasslicher Pipeline-Bezugsquellen bei einem Rabatt in Hohe von 40 Prozent auf
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Jahres- und Quartals-Standardkapazitatsprodukte nicht gegeben. In diesem Zusammenhang
muss unter anderem bericksichtigt werden, dass Bau und Nutzung von LNG-Infrastruktur mit
héheren Kosten verbunden sind, als ein Gasbezug uUber bestehende Pipeline-Infrastruktur. Wie
die Deutsche Terminal GmbH in ihrer im Verfahren BK9-23/612 eingebrachten Stellungnahme
ausfuhrt, wurde selbst bei Inbetriebnahme aller deutschen FSRU-LNG-Terminals den
weggefallenen Pipelinebezug aus russischen Quellen nicht vollstandig kompensieren. Gegenuber
Pipelinebezug unterliege die Regasifizierung aus FSRU-LNG-Terminals auch Risiken aus
extremen Wetterbedingungen, die durch den LNG-Rabatt in einem gewissen Umfang
aufgefangen werden. Zudem tragt die gleichbleibende Rabatthéhe positiv zu einem verlasslichen

und kontinuierlichen Regulierungssystem bei.

Mit der Anwendung des Einspeiserabatts ausschlieRlich auf Jahres- und Quartals-
Standardkapazitatsprodukte sieht die Beschlusskammer weiterhin ein Level-Playing-Field aller
verlasslichen Bezugsquellen als gegeben und setzt damit einen signifikanten Anreiz zur Erhéhung

der Versorgungssicherheit in Deutschland.

6. Hohe der Abschlage fir Standardkapazitatsprodukte fir unterbrechbare Kapazitat

Die Entscheidung gemals Ziffer5 des Tenors zur HoOhe der Abschlage fir
Standardkapazitatsprodukte fiir unterbrechbare Kapazitat beruht auf § 29 Abs. 1 EnNWG i.V.m.
§56 Abs.1S.1Nr.2,S.2und 3 EnWG i.V.m. Art. 6 Abs. 11 und Art. 7 Abs. 3 der Verordnung
(EG) Nr. 715/2009 i.V.m. Art. 28 Abs. 1i.V.m. Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460.

Gemal Art. 12 Abs. 1 S. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 werden sowohl bei Jahres- als auch
bei Nicht-Jahres-Standardkapazitatsprodukten flr unterbrechbare Kapazitat die Reservepreise
gemal Kapitel 1l der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 berechnet.

Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 bestimmt, dass die Reservepreise flr
Standardkapazitatsprodukte flr unterbrechbare Kapazitat berechnet werden, indem die geman
den Artikeln 14 oder 15 berechneten Reservepreise fir die jeweiligen Standardkapazitatsprodukte
fur verbindliche Kapazitat mit der Differenz zwischen 100 % und der Héhe eines prozentualen Ex-
ante-Abschlags multipliziert werden. Alternativ hierzu kann die nationale Regulierungsbehdrde
gemal Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 entscheiden, einen Ex-post-Abschlag

anzuwenden. Hiervon hat die Beschlusskammer keinen Gebrauch gemacht.

Der mit Tenor zu 5. festgelegte Ex-ante-Abschlag (Diex-ante) Wurde gemal Art. 16 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 2017/460 fur jedes Standardkapazitatsprodukt gesondert anhand folgender

Formel bestimmt:

Diex-ante = PrO X A X 100 %
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a. Faktor Pro

Pro ist hierbei der Faktor fur die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung dieser Art von
Standardkapazitatsprodukten fir unterbrechbare Kapazitat, der gemaR Artikel 41 Absatz 6
Buchstabe a der Richtlinie 2009/73/EG und im Einklang mit Artikel 28 festgesetzt oder genehmigt

wird.

Der Faktor Pro wird gemaf Art. 16 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 fir jeden, einige
oder alle Kopplungspunkte je Art des angebotenen Standardkapazitatsprodukts fir
unterbrechbare Kapazitat berechnet. Die Beschlusskammer hat sich dazu entschieden, den
Faktor Pro in einem ersten Schritt fir jeden Kopplungspunkt anhand der vorgegebenen Formel
separat zu bestimmen. Denn diese Betrachtungsweise sichert im héchstmdéglichen Malle, dass
die Unterbrechungswahrscheinlichkeit, die von Punkt zu Punkt variieren kann, konkret in der Héhe
von Pro abgebildet wird. In einem zweiten Schritt wird das punktspezifisch ermittelte Pro je
Standardkapazitatsprodukt an allen Ein- sowie an allen Ausspeisepunkten zum selben Ein- und
Ausspeisesystem oder vergleichbaren Systemen je Gasqualitat (L- bzw. H-Gas) vereinheitlicht.
Hierzu wurde das gewichtete Mittel der fir alle Kopplungspunkte in das jeweilige Ein- und
Ausspeisesystem pro Standardkapazitatsprodukt ermittelten Faktoren Pro ermittelt. Die
Vereinheitlichung des Faktors Pro je Standardkapazitatsprodukt an allen Ein- sowie an allen
Ausspeisepunkten zum selben Ein- und Ausspeisesystem bzw. zu vergleichbaren Systemen ist
davon geleitet, dass die betreffenden Ein- und Ausspeisepunkte innerhalb der jeweiligen
Gasqualitat fir den Netzkunden substituierbar sind. Zudem ist eine Vereinheitlichung der dortigen
Entgelte in Art. 21 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 angelegt. Diese Vereinheitlichung wird
grundsatzlich an allen Kopplungspunkten, welche das gleiche auslandische Ein-
/Ausspeisesystem bzw. den gleichen auslandischen Drittstaat mit dem deutschen Marktgebiet
verbindet, angewendet. Es wird jedoch eine Trennung zwischen H-Gas- und L-Gas-
Kopplungspunkten vorgenommen. Aus Sicht der Beschlusskammer ist es ebenfalls sachgerecht,
zusatzlich zur Austrian Balancing Zone die Kopplungspunkte ,Zone Kiefersfelden-Pfronten* und
,RC Lindau“ (ehemalige Bezeichnung ,Vorarlberg“) zu 06sterreichischen Netzen singular zu
betrachten. Diese Kopplungspunkte verbinden das deutsche Marktgebiet mit physikalischen
Netzinseln auf der dsterreichischen Seite, wodurch flir den Transportkunden auf der deutschen
Seite keine Substituierbarkeit zu den jeweils anderen Kopplungspunkten gegeben ist. Darliber
hinaus werden an der polnisch-deutschen Grenze die Kopplungspunkte zu den Marktgebieten E-
Gas Transmission System (GCP) (ehemalige Bezeichnung ,Polish E-Gas Balancing Zone*) bzw.
Transit Gas Pipeline System (TGPS) (ehemalige Bezeichnung ,YAMAL (TGPS) Pipeline®)
ebenfalls singular betrachtet, da auf polnischer Seite zwei getrennte Marktgebiete betrieben

werden.

Beziglich der Kopplungspunkte zwischen der Schweiz und Deutschland wurden — ausschlief3lich
fur die Ermittlung des Unterbrechungsrabatts — die drei Kopplungspunkte (RC Thayngen-

Fallentor, RC Basel, Wallbach) zusammen betrachtet und in Anlage | als ,Schweiz“ bezeichnet.
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Klarstellend wird betont, dass die gemeinsame Betrachtung ihre Wirkkraft nur im Rahmen dieser
Festlegung entfaltet. Es wird also lediglich festgelegt, dass an den drei Schweizer
Kopplungspunkten ein einheitlicher Rabatt fir unterbrechbare Standardkapazitatsprodukte
anzuwenden ist. Geregelt wird also nur die Entgeltbildung flr unterbrechbare Kapazitatsprodukte.
Andere Aspekte wie insbesondere die Buchbarkeit dieser einzelnen Punkte bleibt von den

Regelungen dieser Festlegung unberthrt.

Die Berechnung des Faktors Pro fur die einzelnen Kopplungspunkte unterteilt nach
Standardkapazitatsprodukt erfolgte geman Art. 16 Abs. 3 auf der Grundlage der prognostizierten
Daten fur die einzelnen Bestandteile der folgenden Formel:

N X Dint x CAPav.int
D CAP

Pro =

Dabei gilt:
N ist hierbei die erwartete Anzahl der Unterbrechungen wahrend der Zeitdauer D.
Dt ist die durchschnittliche Dauer der erwarteten Unterbrechungen in Stunden.

D ist die Gesamtlaufzeit der jeweiligen Art des Standardkapazitatsprodukts fir unterbrechbare

Kapazitat in Stunden.

CAP..int ist die erwartete durchschnittliche Menge der unterbrochenen Kapazitat fir jede
Unterbrechung, soweit die jeweilige Art des Standardkapazitatsprodukts fiir unterbrechbare
Kapazitat betroffen ist. Bei der Bestimmung dieses Wertes fliel3t ein, dass zu erwarten ist, dass
die untertagigen Kapazitaten vor den Tageskapazitaten, diese vor den Monatskapazitaten,
diese vor den Quartalskapazitaten und diese vor den Jahreskapazitaten unterbrochen werden.
Denn gemal Art. 35 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/459 wird die Reihenfolge, in der
Unterbrechungen vorgenommen werden, anhand des vertraglichen Zeitstempels der
jeweiligen Transportvertrage flr unterbrechbare Kapazitat bestimmt. Aus Art. 9 i.V.m. Art. 11
bis Art. 15 sowie Art. 32 der Verordnung (EU) 2017/459 ergibt sich, dass die Jahreskapazitaten
zeitlich vor den Quartalskapazitaten, diese vor den Monatskapazitdten, diese vor den
Tageskapazitdten und diese vor den untertdgigen Kapazitdten verauktioniert bzw.
Ubernominiert werden, so dass aufgrund der Unterbrechung entsprechend des Zeitstempels
von einer Unterbrechung der Kapazitaten in zum Vertragsschluss umgekehrter Reihenfolge

auszugehen ist.

CAP st die Gesamtmenge der unterbrechbaren Kapazitat fiur die jeweilige Art des

Standardkapazitatsprodukts fir unterbrechbare Kapazitat.

Der nach der vorstehend genannten Formel ermittelte Abschlag wurde jeweils auf den vollen

Prozentwert aufgerundet.

Mit N, Dint sowie CAPav.int flieBen Erwartungswerte in die Berechnung des Faktors Pro ein. Aus

Sicht der Beschlusskammer lassen sich hinreichend verlassliche Prognosewerte nur bei der
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Untersuchung eines Zeitraums in der Vergangenheit ziehen. Auf Grundlage von
Vergangenheitswerten kann indikativ geschlossen werden, wie wahrscheinlich eine
Unterbrechung in der Zukunft sein wird. Dabei ist es nur wenig sachgerecht, einen
Betrachtungszeitraum anzusetzen, der zu weit in die Vergangenheit ragt. Dies kdnnte zu
Verzerrungen fiihren, wenn etwa weit in der Vergangenheit liegende Anderungen der
tatsachlichen Verhaltnisse an einem Anschlusspunkt (beispielsweise wegen Netzausbaus) auf die
Unterbrechungswahrscheinlichkeiten in der Gegenwart auswirken wirden. Auch aus
Praktikabilitatserwagungen ist ein zu langer Betrachtungszeitraum nicht heranzuziehen, weil den
Netzbetreibern eine Ermittlung der Unterbrechungen in ferner Vergangenheit nicht ohne weiteres
moglich ist. Andererseits ist auch ein zu kurzer Betrachtungszeitraum nur wenig sachgerecht, weil
hier bei kurzfristig auftretenden und fur die generelle Unterbrechungswahrscheinlichkeit nicht
reprasentativen Besonderheiten ebenso Verzerrungen zu beflrchten sind. Aus Sicht der
Beschlusskammer ist demnach ein Betrachtungszeitraum von drei Jahren sachgerecht; die
Variablen N, Dt sowie CAPa.int, sind demnach Uber eine Betrachtung der unterbrochenen
unterbrechbaren Kapazitaten in einem Zeitraum von drei Jahren zu ermitteln. Durch diesen
Betrachtungszeitraum wird die Gefahr einer Berlicksichtigung von nicht mehr den tatsachlichen
Gegebenheiten entsprechenden Bedingungen einerseits und die Gefahr einer Verzerrung durch
nicht ausreichende und reprasentative Datengrundlagen andererseits voraussichtlich minimiert.
Insoweit findet man mit einem Betrachtungszeitraum von drei (gleichgewichteten) Jahren eine
angemessene Balance. Daher werden grundsatzlich die letzten drei abgeschlossenen

Gaswirtschaftsjahre betrachtet.

Fur die Berechnung des Faktors Pro gelten auch Renominierungen von vermarkteten
unterbrechbaren Kapazitaten, die wegen der Ankindigung einer méglichen Unterbrechung durch
den Fernleitungsnetzbetreiber am betroffenen Buchungspunkt vorgenommen wurden
(,unfreiwillige Renominierungen®), als Unterbrechungen. Die Beschlusskammer berucksichtigt
nunmehr auch unfreiwilige Renominierungen und greift damit eine in frGheren Verfahren
wiederholt von der Handlerseite vorgebrachte Forderung auf. Dies erscheint zudem grundsatzlich
sachgerecht, da es ohne die Vornahme einer unfreiwilligen Renominierung zu einer tatsachlichen
Unterbrechung kommen kdnnte mit der Folge, dass diese (wie bisher) in die Berechnung des
Faktors Pro einflieRen wirde. Insoweit erscheint es angebracht, eine verhinderte Unterbrechung

in diesem Zusammenhang als tatsachliche Unterbrechung zu werten.

Da die fur N, Dit sowie CAP.y.int ermittelten Werte auf vergangenheitsbezogenen Daten beruhen,
hat die Beschlusskammer bei der Berechnung des Faktors Pro einen Sicherheitszuschlag in Hohe
von 10 Prozentpunkten vorgenommen. Damit wird sichergestellt, dass die Vorgaben des Art. 16
Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 im Hinblick auf das Ansetzen von prognostizierten
Werten umgesetzt werden. Da fiur die Berechnung der Wahrscheinlichkeit ein
Vergangenheitszeitraum betrachtet wird und nicht sicher davon ausgegangen werden kann, dass

die Unterbrechungswahrscheinlichkeit in der Gegenwart bei der Betrachtung des vergangenen
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Jahres vollstandig treffend abgebildet wird, ist ein Sicherheitszuschlag erforderlich. Die
Rahmenbedingungen kénnen sich mit  Auswirkungen auf  die  tatsachliche
Unterbrechungswahrscheinlichkeit geandert haben, eine nicht mehr vollumfanglich den realen
Begebenheiten entsprechende Berechnung ist jedenfalls nicht auszuschlieRen. Zudem sind die
ermittelten Werte fir N, Dint sowie CAPav.int NUr Prognosewerte, welche aufgrund von Erfahrungen
in der Vergangenheit lediglich indiziert werden. Etwaige Abweichungen zwischen der auf
historischen Daten beruhenden Berechnung und der gegenwartigen Situation werden mit dem
Sicherheitszuschlag insofern aufgefangen. Zudem werden eventuelle Unscharfen aus
unvorhersehbaren Besonderheiten im Zeitpunkt der Buchung, die ggf. einen ,Schweinezyklus®-
Effekt nach sich ziehen kénnen, mit dem Sicherheitszuschlag ganz oder teilweise kompensiert.
Auch der Wortlaut von Art. 29 lit. b Ziffer ii Nr. 3 der Verordnung (EU) 2017/460 (,vergangene
und/oder prognostizierte Daten, die bei der Bewertung der Wahrscheinlichkeit einer
Unterbrechung gemal Nummer 2 verwendet wurden®) spricht dafiir, dass eine Kombination von
Vergangenheits- und Prognosewerten angezeigt ist, um eine sachgerechte Ermittlung der

Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung vorzunehmen.

Bei der Festlegung des Sicherheitszuschlags auf 10 Prozentpunkte berlcksichtigt die
Beschlusskammer auch, dass selbst wenn in einzelnen Fallen ein Rabatt von 10 Prozentpunkten
nicht ausreichend sein sollte, um die in Folge einer Unterbrechung entstehenden Kosten
vollumfanglich abzudecken, er aber insbesondere bei Betrachtung des gesamten
Handlerportfolios mehr als ausreichend ist. Die Hohe des jeweiligen Sicherheitszuschlags belauft
sich in der Regel auf ein Vielfaches des nach der Formel in Art. 16 Abs. 3 der Verordnung (EU)
Nr. 2017/460 berechneten Faktors Pro, so dass auch eventuelle Unscharfen bei der Ermittlung
dieses Faktors fur ausschlieRlich saisonal genutzte Speicher oder von Netzkunden exklusiv
genutzte Speicher hinreichend aufgefangen werden. Diese eventuellen Unscharfen nimmt auch
der Verordnungsgeber in Kauf. Dies kommt insbesondere in Art. 16 Abs. 3 i.V.m. Art. 21 der
Verordnung (EU) Nr. 2017/460 zum Ausdruck, die die Vereinheitlichung des Faktors Pro je
Standardkapazitatsprodukt an allen Ein- sowie an allen Ausspeisepunkten zum selben Ein- und

Ausspeisesystem bzw. zu vergleichbaren Systemen zulassen.

b. Anpassungsfaktor A

Neben Pro flielt als weiterer Faktor A in die Berechnung des ex-ante-Abschlags ein. A ist hierbei
der Anpassungsfaktor, der gemaf Artikel 28 und im Einklang mit Artikel 41 Absatz 6 Buchstabe a
der Richtlinie 2009/73/EG von der Regulierungsbehdrde festgesetzt oder genehmigt wird und den
geschatzten wirtschaftlichen Wert dieser Art des Standardkapazitatsprodukts fur unterbrechbare
Kapazitat widerspiegelt. Die Beschlusskammer setzt den Wert fur A fur alle
Standardkapazitatsprodukte auf 1. Dies entspricht der Vorgabe des Art. 16 Abs. 2 der Verordnung
(EU) Nr. 2017/460, wonach A fur jeden, einige oder alle Kopplungspunkte berechnet wird und
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mindestens 1 betragt. Zwar istin Art. 16 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460 eine Schatzung
des wirtschaftlichen Wertes je Standardkapazitatsprodukt zur Ermittlung von A als Mdéglichkeit
angelegt. Die Beschlusskammer erachtet jedoch eine solche Schatzung grundsatzlich als nicht
erforderlich und nicht sachgerecht. Eine Schatzung mit Bezug zu Standardkapazitatsprodukten
wlrde auller Acht lassen, dass der Anpassungsfaktor je nach Art des Netznutzers und Zweck der
Buchung hdchst unterschiedliche wirtschaftliche Werte haben musste. Eine Differenzierung allein
nach Standardkapazitatsprodukten ware in diesem Fall eine nicht sachgemalie
Durchschnittsbildung. Es ist auch nicht ersichtlich, dass bei Anwendung des Faktors Pro in
Verbindung mit dem Sicherheitszuschlag von 10 Prozentpunkten insgesamt unsachgemalle

Abschlage ermittelt werden, die einer Anpassung Uber den Anpassungsfaktor A bedurfen.

Wie bereits ausgefuhrt, geht die Beschlusskammer davon aus, dass insbesondere bei
Betrachtung des gesamten Handlerportfolios ein Rabatt von mindestens 10 Prozentpunkten mehr
als ausreichend ist. Auch aufgrund der Tatsache, dass sich die in der Vergangenheit angewandte
Berechnungsformel fir den Grol¥teil der Marktteilnehmer bewahrt hat, sieht die Beschlusskammer

derzeit keine Notwendigkeit daflir, eine Anpassung vorzunehmen.

Das oben unter Randnummer 18f. zu den Auswirkungen von Kapazitatsdnderungen auf
Multiplikatoren Ausgefihrte gilt bei der  Anderung eines unterbrechbaren
Standardkapazitatsprodukts entsprechend. Auch hier gilt, dass es fir die Ermittlung eines
Abschlags (einschlieBlich seiner Hohe) auf die Sachlage im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
ankommt. Bei der Umwandlung eines unterbrechbaren in ein festes Standardkapazitatsprodukt
entfallt nicht nachtraglich der Rabatt. Dieser bleibt fir den bereits abgelaufenen Zeitraum und fir
die Restlaufzeit der nicht umgewandelten Kapazitat unverandert bestehen. Fir das bei der
Umwandlung gebuchte feste Kapazitatsprodukt hat der Netznutzer indes das Entgelt fur ein festes
Standardkapazitatsprodukt ohne den Rabatt, der sich aus der Unterbrechungswahrscheinlichkeit

ergibt — ggf. zuzlglich eines Multiplikators oder anderer Rabatte — zu entrichten.

Die entsprechend dieser AusfUhrungen ermittelten Abschldge (Diex-ante) sind der Anlage | zu

entnehmen.

8. Kostenentscheidung

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG.

9. Offentliche Bekanntmachung

Da die Festlegung gegenuber allen deutschen Fernleitungsnetzbetreibern i.S.d. § 3 Nr. 5 EnWG
erfolgt, ersetzt die Beschlusskammer die Zustellung nach § 73 Abs. 1 S. 1 EnWG gemaR § 73
Abs. 1a S. 1 EnWG durch eine offentliche Bekanntmachung der Festlegung. Die 6ffentliche
Bekanntmachung wird gemaf § 73 Abs. 1a S. 2 EnWG dadurch bewirkt, dass der verfugende Teil
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der Festlegung, die Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hinweis auf die Veréffentlichung der
vollstandigen Entscheidung auf der Internetseite der Regulierungsbehdrde im Amtsblatt der
Bundesnetzagentur bekannt gemacht werden. Die Festlegung gilt nach § 73 Abs. 1a S. 3 EnWG
mit dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der

Regulierungsbehoérde zwei Wochen verstrichen sind.

10. Anlage

Die Anlage | ist Bestandteil dieses Beschlusses.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben
werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Disseldorf

(Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Dusseldorf), einzureichen.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fir die Beschwerdebegriindung betragt einen Monat.
Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der
Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlangert werden. Die Beschwerdeschrift und die
Beschwerdebegriindung missen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG)

Bonn, den tt.mm.2025

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

Dr. Christian Schutte
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Anlage |

Trading Hub Europe (THE)
Diex»ante
Flussrichtung am Name des angrenzenden Marktgebietes Gasqualitat untertagige Tageskapazitat Monatskapazitat Quartalskapazitat Jahreskapazitat
Netzkopplungspunkt Kapazitat
Name of adjacent market area Gas quality daily capacity monthly capacity | quarterly capacity yearly capacity
Flow direction at connection point within-day capacity
Entry Czech Balancing Zone H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Exit Czech Balancing Zone H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Entry Austrian Balancing Zone H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Exit Austrian Balancing Zone H-Gas 13% 13% 13% 10% 10%
Entry RC Lindau (ehem. Vorarlberg; Osterreich) H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Exit RC Lindau (ehem. Vorarlberg; Osterreich) H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Entry Zone Kiefersfelden-Pfronten (Osterreich) H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Exit Zone Kiefersfelden-Pfronten (Osterreich) H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Entry Belgian and Luxembourg Balancing Zone H-Gas 27% 27% 12% 12% 12%
Exit Belgian and Luxembourg Balancing Zone H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Entry Dutch Balancing Zone H-Gas 11% 11% 10% 10% 10%
Exit Dutch Balancing Zone H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Entry Dutch Balancing Zone L-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Exit Dutch Balancing Zone L-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Entry Danish Balancing Zone H-Gas 11% 10% 10% 10% 10%
Exit Danish Balancing Zone H-Gas 11% 11% 10% 10% 10%
Entry Norwegen H-Gas 11% 11% 11% 11% 11%
Exit Norwegen H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Entry Schweiz (ehem. RC Thayngen-Fallentor, RC Basel, Wallbach) H-Gas 11% 10% 10% 10% 10%
Exit Schweiz (ehem. RC Thayngen-Fallentor, RC Basel, Wallbach) H-Gas 11% 11% 10% 10% 10%
Entry Trading Region France (ehem. PEG North) H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Exit Trading Region France (ehem. PEG North) H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Entry E-Gas Transmission System (GCP; ehem. Polish E-Gas Balancing Zone) H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Exit E-Gas Transmission System (GCP; ehem. Polish E-Gas Balancing Zone) H-Gas 11% 11% 10% 10% 10%
Entry lransit Gas Pipeline System (TGPS; ehem. YAMAL (TGPS) Pipeline; Polen]  H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Exit lransit Gas Pipeline System (TGPS; ehem. YAMAL (TGPS) Pipeline; Polen]  H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Entry Russland H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%
Exit Russland H-Gas 10% 10% 10% 10% 10%




	BK9-24-612
	BESCHLUSS  
	 Gründe  
	I.  
	II.  
	1. Geltungszeitraum 
	2. Allgemeines 
	3. Höhe der Multiplikatoren 
	4. Berechnung  der  Reservepreise bei  Nicht-Jahres-Standardkapazitätsprodukten  für verbindliche  Kapazität  
	5. Abschläge gemäß Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460  
	6. Höhe der Abschläge für Standardkapazitätsprodukte für  unterbrechbare Kapazität  
	8. Kostenentscheidung  
	9. Öffentliche Bekanntmachung  
	10. Anlage  

	Rechtsbehelfsbelehrung 
	Anlage I 




